
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Rettert, den 01.07.2026 

 

Dienstanweisung 01/2026 

Umgang mit Alkohol, Cannabis und anderen berauschenden Mitteln 

 

Auf dem Betriebsgelände gilt ein absolutes Konsumverbot von Alkohol, Cannabis sowie allen 

anderen berauschenden Mitteln/Suchtstoffen. 

 

Es ist untersagt, die Arbeitsstelle in einem Zustand zu betreten, in dem die Arbeitsfähigkeit 

durch den vorherigen Konsum von Rauschmitteln beeinträchtigt ist. 

 

Mitarbeiter, die sich selbst oder andere Personen aufgrund von Rauschmittelkonsum 

gefährden könnten, werden unverzüglich vom Arbeitsplatz verwiesen. Die Ausfallzeit wird 

nicht vergütet. 

 

Verstöße gegen diese Dienstanweisung stellen eine Verletzung der arbeitsvertraglichen 

Pflichten dar und können arbeitsrechtliche Konsequenzen – von einer förmlichen Abmahnung 

bis hin zur fristlosen Kündigung – nach sich ziehen. 
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